
     
 
 
 

 

 
 

 
 - Freie Fahrt für Müllfahrzeuge - 

 
 
Informationsblatt zur verkehrstechnischen Erschließung von Wohn – und 
Gewerbegebieten  
 
Anforderungen an die Gewährleistung der Abfallentsorgung vor der Haustür  
 
Mit der Abfallentsorgung im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde die kreiseigene APM 
Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH mit Sitz in Niemegk beauftragt. Damit ist die APM 
GmbH „Träger öffentlicher Belange“ im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung. 
Bauleitpläne haben für die betreffenden Gebiete Satzungscharakter, so dass die hier 
getroffenen Festlegungen für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke 
rechtsverbindlich sind. 
 
Damit abfallwirtschaftliche Belange bereits im Planungsstadium berücksichtigt werden, hat 
der Landkreis in enger Zusammenarbeit mit der APM GmbH dieses Informationsblatt „Freie 
Fahrt für Müllfahrzeuge“ erstellt. Hier werden alle Informationen und Voraussetzungen 
aufgezeigt, die für eine Gewährleistung der Abfallentsorgung „vor der Haustür“ erforderlich 
sind.  
 
Im Zuge von Neubaumaßnahmen oder Umbauten von Straßen kommt es immer wieder im 
Landkreis zu Problemen bei der Abfallentsorgung. Fehlende oder verbaute 
Wendemöglichkeiten sowie nicht ausreichend dimensionierte Straßen machen die 
Abfallentsorgung mit den gängigen Müllsammelfahrzeugen, unter Berücksichtigung 
einschlägiger Rechtsnormen, unmöglich. In der Folge müssen separate Standplätze für alle 
betroffenen Müllbehälter an der nächst befahrbaren Straße geschaffen werden. Das zieht 
zumeist Ärger nach sich und lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern! 
 
Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird dadurch gewährleistet, dass bei der 
Ausgestaltung der Verkehrsflächen folgende Voraussetzungen für den Einsatz der 
dreiachsigen Müllfahrzeuge berücksichtigt werden: 
 
1. Rechtliche Grundlagen – unabhängig von baurechtlichen Normen 
 
 Abfallentsorgungssatzung (AbfES) des Landreises Potsdam Mittelmark in der 

jeweils gültigen Fassung (Fundstelle: http://www.potsdam-
mittelmark.de/de/landkreis-verwaltung/kreisverwaltung/satzungen-kreisrecht/ )              

              
 Unfallverhütungsvorschriften bzw. Berufsgenossenschaft Vorschriften, DGUV 

Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“ sowie die DGUV Information 214-033 Nr. 5 und 
DGUV-Regeln 114-601  
 

 Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, RASt 06 mit Korrektur Stand 
15.12.2008 

 

 

http://www.potsdam-mittelmark.de/de/landkreis-verwaltung/kreisverwaltung/satzungen-kreisrecht/
http://www.potsdam-mittelmark.de/de/landkreis-verwaltung/kreisverwaltung/satzungen-kreisrecht/
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 2. Fahrzeugtechnik des Landkreises Potsdam- Mittelmark zur Abfallentsorgung 
 
Da die verschiedenen Abfallfraktionen mit unterschiedlicher Fahrzeugtechnik entsorgt 
werden, sollte beachtet werden, dass die Maße für die größten eingesetzten Fahrzeuge 
sich wie folgt darstellen: 

 
Länge:   11,10 m 

     Breite:     2,55 m 
     Überhang vorn: 1,00 m, Überhang hinten: 2,60 m ohne Radradius 
     Radradius: 0,54 m 
 
 3. Kriterien für die Errichtung von Erschließungsstraßen 
 

Nach den gesetzlichen Vorgaben dürfen Fahrzeuge nur auf Fahrwegen oder in 
Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen. Konkret bedeutet 
dies, dass die Straße 
 
 die höchstzulässige Fahrzeugbreite gem. StVZO zuzüglich Sicherheitsabstand zu 

beiden Seiten des Fahrzeuges berücksichtigt. Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 StVZO ist die 
höchstzulässige Breite für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit 2,55 m bestimmt. Für ein 
gefahrloses Vorbeifahren an seitlichen Hindernissen wird zusätzlicher Freiraum 
benötigt. In der Praxis geht die Rechtsprechung hier von 50 cm auf jeder Seite aus. 
Damit ergibt sich eine durchgängige Mindestdurchfahrtsbreite von 3,55 m, 

 
 für das Müllsammelfahrzeug ausreichend tragfähig sein muss (bis 30 t), 

 
 so gestaltet sein muss, dass in den Kurvenbereichen die Schleppkurven der 

eingesetzten Müllfahrzeuge berücksichtigt werden, 
 

 so bemessen sein muss, dass an den Ein- und Ausfahrten mindestens die 
Schleppkurve der eingesetzten Müllfahrzeuge berücksichtigt sind. Dies gilt auch für 
Pflanzinseln, Bäumen und ausgewiesenen Parkplätzen, 
 

 so gestaltet sein muss, dass eventuelle Bodenschwellen von Müllfahrzeugen 
problemlos überfahren werden können, 
 

 so gestaltet sein muss, dass eventuelle Steigungen und Gefälle von Müllfahrzeugen 
gefahrlos befahren werden können, 
 

 eine lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 4 m zuzüglich Sicherheitsabstand 
aufweisen muss. Insbesondere Äste und Straßenlaternen dürfen nicht in das 
Lichtraumprofil ragen. 
 

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Straße und ggf. der Gehweg so angelegt werden, 
dass durch die Bereitstellung der Abfallbehälter sowohl für den Straßenverkehr als auch 
für den Fußgängerverkehr keine Gefahren oder Behinderungen zu befürchten sind. 

 
    4. Stichstraßen: 
 

Gemäß § 7 DGUV Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“ ist dem Fahrpersonal ein 
Rückwärtsfahren ohne Einweiser untersagt. Da Sammelfahrzeuge im Landkreis 
überwiegend mit Seitenladetechnik in Einmannbesatzung entsorgen, ist diese Vorschrift 
vom Fahrpersonal zwingend einzuhalten. Daher ist am Ende von Stichstraßen eine 
geeignete Wendeanlage in Form eines Wendekreises, einer Wendeschleife bzw. eines 
Wendehammers vorzusehen. In einem Wendehammer muss das Wenden mit einem 
höchstens zweimaligen Zurückstoßen möglich sein (gilt nicht als Rückwärtsfahren). 
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Wendekreisdurchmesser lt. Hersteller für dreiachsige Entsorgungsfahrzeuge:  
23,60 m. 
Die Praxis zeigt jedoch, dass ein Wendekreis kleiner als 25 m nicht geeignet ist. 
 
Um die Befahrung sicherzustellen, sind Wendeanlagen an den Abfuhrtagen von 
parkenden Fahrzeugen freizuhalten. Hier können ggf. verkehrsregelnde Maßnahmen 
erforderlich sein. 
 

  5.  Privatstraßen: 
 
Sollte die Entsorgung der Abfälle an den Grundstücken nur durch die Befahrung einer 
Privatstraße möglich sein, wird darauf verwiesen, dass die dazu notwendige 
Dienstbarkeit in den Grundbüchern der/des Eigentümer/s einzutragen ist. Ohne diesen 
Nachweis erfolgt eine Befahrung von Privatstraßen nicht.  

 
 6.   Einrichtung von Sammelplätzen 
 

Bei Straßen und Wohnwegen, die von Müllfahrzeugen nicht befahren werden dürfen (z. 
B. fehlende oder nicht ausreichende Wendeanlagen oder zu geringe Fahrbahnbreite), 
müssen für die Müllbehälter und Wertstoffsäcke der Anlieger entsprechend 
dimensionierte Sammelplätze im Bereich der Einmündung in die nächste für das 
Müllfahrzeug befahrbare Straße angelegt werden. 
 
Bei der Einrichtung dieser Sammelplätze sollten folgende Vorgaben gemäß § 16 DGUV 
Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“  berücksichtigt werden:  
 
 Um spätere Interessenskonflikte mit künftigen Anliegern zu vermeiden, sind die 

Sammelplätze in den Bebauungsplan aufzunehmen und entsprechend zu 
erläutern. 
 

 Zusätzlich ist es sinnvoll, die Käufer der Grundstücke an den Wohnwegen im 
Rahmen des Kaufvertrages darauf hinzuweisen, dass jegliche Abfälle im 
Bringsystem an den ausgewiesenen Sammelplätzen zur Abholung 
bereitzustellen sind. 
 

 Die Sammelplätze sind so anzulegen, dass weder Fußgänger- noch der 
Straßenverkehr gefährdet oder behindert werden. 
 

 Die Sammelplätze müssen vom Müllfahrzeug so angefahren werden können, 
dass das Laden problemlos möglich ist. 

 
 Die Fläche des Sammelplatzes ist auf die Anzahl der zukünftigen Nutzer und die 

zugelassenen Abfallbehälter des Landkreises sowie Gelben Säcke für 
Leichtverpackungen abzustimmen.  

 
 Eine zumutbare Transportentfernung der Abfallbehälter zum Sammelplatz sollte 

nicht überschritten werden. 
 
 
7.  Abfallwirtschaftliche Aspekte bei der Einrichtung von Straßenbaustellen 
 

Während der Bauphase ist die Absicherung der Entsorgungsleistung durch Zugang zu 
den Abfallbehältnissen sicher zu stellen. Kann dies nicht gewährleistet werden, ist 
sicherzustellen, dass die Abfallbehältnisse an Sammelplätzen durch die den Bau 
ausführende Firma bereitgestellt werden.  
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Dazu ist es erforderlich, dass die Behältnisse gekennzeichnet werden und die Sammelplätze 
mit der APM GmbH, Bahnhofstraße 18, 14823 Niemegk, Bereich Abfallberatung Frau Mehl 
(Telefon 033843-30671), Frau Hagemann (Telefon 033843-30681) oder  
Frau Belz (Telefon 033843-30654), mindestens 14 Tage vor Baubeginn, abzustimmen sind.  
 
Für eine diesbezügliche Bürgerinformation stellt die APM GmbH bei Bedarf ein vorbereitetes 
Schreiben zur Verfügung. Dieses ist mit den entsprechenden Daten zu geplanten 
Bauzeitablauf und Ansprechpartner der Baufirma zu ergänzen und an die Bürger per 
Posteinwurf rechtzeitig zu verteilen. Ein Exemplar ist der APM GmbH zur Information zu 
übersenden. 
 
Es ist zu beachten, dass durch die unmittelbaren Bauarbeiten Seitenstraßen zu Sackgassen 
werden können und diese mit in die Bereitstellung der Behältnisse einbezogen werden 
müssen.  
 
Müllfahrzeuge sind in ihrer Ausführung nicht mit Baustellenfahrzeugen vergleichbar. Eine 
ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Bereich von Straßenbaustellen Bedarf daher 
folgender Voraussetzungen: 
 

 Eine feste, d. h. bis 30 t belastbare Fahrbahn. 
 

 Da die Müllfahrzeuge bauartbedingt erheblich tiefer liegen als z. B. Baustellen-
LKW, sind Bodenwellen oder –senken soweit wie möglich zu minimieren. 
Fahrbahnen, aus denen Kanaldeckel oder Deckel von Straßenabläufen 
hervorstehen, können nicht befahren werden. 

 
 Die bereits unter Punkt 3 genannte Mindestdurchfahrtsbreite von 3,55 m ist zu 

gewährleisten. 
 

 Während der Abfuhrtage ist die Durchfahrt dauerhaft sicherzustellen. 
 

 
Ansprechpartner bei der APM GmbH zu Rückfragen:  
 
Herr Steffen Patiga (kommunaler Fuhrparkleiter)  
Telefon: 033843-30663 • Fax: 033843-30690 • E-Mail: steffen.patiga@datevnet.de    
  
Dieses Informationsblatt finden Sie auch unter: 
 
www.potsdam-mittelmark.de -> Bürgerservice -> Dienstleistung A bis Z -> 
Abfallentsorgung -> Dokumente -> Informationsblatt – Freie Fahrt für Müllfahrzeuge 

http://www.potsdam-mittelmark.de/

